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Protokollauszug 
17. Sitzung vom 12. September 2018 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

241/2018 34.01 
 

Abfallverordnung (SKR Nr. 11.10) 
Vorlage Nr. 10/2018: Antrag des Stadtrats auf Totalrevision 

 
Referent des Stadtrats:  Andreas Kriesi 

Ressortvorsteher Werke, Versorgung und Anlagen 
 
WEISUNG 
 
1 Ausgangslage 
 
Die heute geltende Abfallverordnung, SKR Nr. 11.10, wurde vom Gemeindeparlament am 30. Ja-

nuar 2006 erlassen und vom Stadtrat auf den 1. Januar 2007 in Kraft gesetzt. 
 
 
2 Anpassungsbedarf 
 
Die bisherige Abfallverordnung ist in verschiedenen Punkten überholt und muss ersetzt werden. In 

der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung 

von Abfällen (Abfallverordnung Bund, VVEA) wurde der Begriff "Siedlungsabfälle" neu definiert. 

Gemäss Art. 3 Bst. a in Verbindung mit Art. 49 VVEA ändert die Definition der Siedlungsabfälle 

nach einer Übergangsfrist von drei Jahren auf den 1. Januar 2019. Als Siedlungsabfälle gelten 

dannzumal alle aus Haushalten stammenden Abfälle sowie Abfälle aus Betrieben mit weniger als 

250 Vollzeitstellen, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit 

Abfällen aus Haushalten vergleichbar sind. Alle Abfälle aus Betrieben, deren Zusammensetzung 

betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar sind und 

die mehr als 250 Vollzeitstellen (gerechnet als Vollzeitäquivalente ganze Schweiz) haben, sind ab 

diesem Datum keine Siedlungsabfälle mehr (unter anderem auch Betriebskehricht) und müssen 

nicht mehr durch die Gemeinde entsorgt werden. Diese Unternehmen müssen die Entsorgung ihrer 

Abfälle selber organisieren. Die Kantonale Baudirektion, Amt für Wasser, Energie und Luft (AWEL), 

hat die Städte und Gemeinden aufgefordert, ihre Abfallverordnungen zu überarbeiten und dem 

neuen übergeordneten Recht anzupassen. 
 
 
3 Wesentliche Änderungen 
 
§ 2 Geltungsbereich, Zweck, Adressaten 
Diese Bestimmung muss wegen der oben erwähnten Verordnung über die Vermeidung und die 

Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung Bund, VVEA) geändert werden.  
 
Art.3 alt Definitionen 
Die Definitionen werden neu in die Vollzugsbestimmungen übernommen, da sie im übergeordneten 

Recht enthalten sind, daher in der Verordnung nicht mehr aufgeführt zu werden brauchen, jedoch 

in die Vollzugsbestimmungen zwecks Erleichterung des Vollzugs gleichwohl aufgenommen werden 

können. 
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§ 4 Aufgaben der Stadt 
Der bisherige Art. 8 Sammlungen, Sammelstellen und Entsorgungsaktionen wird in die Vollzugbe-

stimmungen übernommen. Einzig die Sammlungen im Holsystem für Altmetall soll aufgehoben 

werden. Die Stadt sammelt pro Jahr rund 80 Tonnen Altmetall. Davon gibt die Bevölkerung durch-

schnittlich 68 Tonnen bei der Hauptsammelstelle im Werkhof ab. Die restlichen 15 % werden vier 

Mal jährlich, jeweils mittwochs, eingesammelt. Die Bevölkerung kann das Metall an den Strassen-

rand stellen. Dies haben auch Alteisenhändler aus der Umgebung bemerkt und fahren vor der ei-

gentlichen Sammlung durch die Stadt, um qualitativ hochstehendes Altmetall zu suchen und mitzu-

nehmen. Das Abfuhrwesen muss am Abfuhrtag mit einem Fahrer und mindestens drei Ladern den 

Rest noch einsammeln. Dies geschieht mit einem umgebauten Lastwagen. Dieser wurde durch die 

Polizei mehrmals beanstandet und darf so nicht mehr eingesetzt werden. Um diesen Lastwagen 

alleine für die Altmetallsammlung verkehrstauglich zu machen, müssten teure Schlosserarbeiten in 

Auftrag gegeben werden. Der Kehrichtwagen, welcher den Verkehrsgesetzen entspricht, ist für die 

Altmetallsammlung nicht geeignet, da das Material die Innenwand des Aufbaus beschädigen und 

dadurch zu erheblichen Mehrkosten führen würde. Deshalb soll zukünftig die Altmetallsammlung 

nur noch im Bringsystem an der Hauptsammelstelle angeboten werden. Versuchsweise hat die 

Stadt 2018 die Hauptsammelstelle im Werkhof jeden Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 

Dies hat sich bewährt und soll nun definitiv eingeführt werden. Die Bevölkerung hat zusätzlich noch 

die Möglichkeit, jeweils mittwochs Siedlungsabfälle an der Hauptsammelstelle zu entsorgen. Die 

verlängerten Öffnungszeiten führen zu Mehrzeiten und sollten anderweitig abgebaut werden kön-

nen. Hat ein Kunde auf Stadtgebiet kein Fahrzeug und findet aus seinem Umfeld niemanden für 

einen Transport des Altmetalls, bietet das Abfuhrwesen Kleinmengenabholungen von Wertstoffen 

für einen Unkostenbeitrag von Fr. 30.00 an. 
 
§ 5 Information, Vorbildverhalten 
Die Stadt wird verpflichtet, sich in Fragen der Abfallwirtshaft vorbildlich zu verhalten. 
 
§ 6 Spezialfälle 
Diese wurden auf Empfehlung des AWEL neu in die Abfallverordnung aufgenommen. Die Stadt 

erhält die Möglichkeit mit Unternehmen mit grossen Abfallmengen Vereinbarungen zur Abfallver-

meidung oder Abfallbehandlung abzuschliessen. Auch erhält die Stadt die Möglichkeit bei der Nut-

zung von öffentlichen Grund Beschränkungen und weitere Massnahmen zur Abfallbewirtschaftung 

anzuordnen. Im Weiteren können .Einkaufsläden und Betriebe der Unterwegsverpflegung verpflich-

tet werden Sammelbehältnisse für Kehricht und Separatabfälle zur Verfügung zu stellen und liegen 

gelassene Abfälle einzusammeln und zu entsorgen. 
 
 
4 Kosten und Mindereinnahmen 
 
Die Liberalisierung bei der Abholung von Siedlungsabfällen bei Grossbetrieben (> 250 Vollzeitstel-

len) kann neben dem Mehrverkehr auf Stadtgebiet auch zu jährlichen Mindereinnahmen von rund 

Fr. 170'000.00 führen. Die zuständige Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen ist sich dieses 

Umstandes bewusst und wird mittels Dienstleistungsangeboten soweit möglich Gegenmassnah-

men ergreifen. Obwohl das Abfuhrwesen seit Jahren solche Dienstleitungen anbietet, sollen diese 

in der Verordnung unter § 3 Abs. 8 wie folgt erwähnt werden: 
 

"Die Stadt kann zusätzlich Dienstleistungen zu marktüblichen Preisen anbieten. Die Prei-

se dürfen nicht mit Gebührengeldern quersubventioniert werden." 
 
 
5 Rechtliches 
 
Die neue Verordnung entspricht den aktuellen gesetzlichen Vorschriften von Bund und Kanton. Die 

vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) herausgegebene Musterabfallverordnung für 

Gemeinden (MuAbfV) diente als Grundlage für den Aufbau und den Inhalt. Berücksichtigt wurde 

auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtes. 
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Kommunale Abfallverordnungen unterstehen der Genehmigung durch die kantonale Baudirektion. 

Der Entwurf ist dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) zur Vorprüfung eingereicht 

worden. Die Verordnung ist in der vorliegenden Form als genehmigungsfähig beurteilt worden. 
 
 
6 Schlussbemerkung 
 
Der Entwurf für die neue Abfallverordnung trägt der Entwicklung in der Abfallwirtschaft Rechnung 

und schafft die nötigen Rechtsgrundlagen für eine kostengünstige und umweltschonende Beseiti-

gung der Siedlungsabfälle auf Stadtgebiet. Um den übergeordneten gesetzlichen Vorgaben zu 

entsprechen, ist ein Inkrafttreten der Verordnung per 1. Januar 2019 anzustreben. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen: 

1.1. Die Totalrevision der Abfallverordnung, SKR Nr. 11.10, gemäss separatem Text, wird ge-

nehmigt. 

1.2. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

2. Mitteilung an 
– Gemeindeparlament 
– Kanton Zürich, Baudirektion, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Dominik Ötiker, 

Walcheplatz 2, 8090 Zürich, neue Abfallverordnung, SKR 11.10, zur Genehmigung 
– Stadtschreiberin 
– Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen 
– Abteilungsleiter Bau und Planung 
– Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 
– Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit 
– Bereichsleiter Abfuhrwesen 
– Bausekretär 
– Stadtkanzlei 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
 
Stadtrat Schlieren 
 
 
 
Markus Bärtschiger 
Stadtpräsident 

 Ingrid Hieronymi 
Stadtschreiberin 
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